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Christus schauen in der Steiermark

Banner der Christus-Schauen-Homepage

Im Oktober 2010 startete die katholische Kirche in der Steiermark landesweit eine Aktion an verschiedensten Stel-
len, Stra�en, Pl�tzen Pfeile und X-e. in Zusammenarbeit von Stra�enmeistereien, Polizei, Feuerwehren auf den 
Boden zu malen. "Auf Christus schauen", hie� diese quasi staatlich-katholische Aktion. Das "x" stand f�r "Chris-
tus" (man kennt das ja aus dem DEnglischen: "Xmas") und wo irgendwo ein Jesus h�ngt, sitzt, steht, fliegt, dort 
zeigt ein Pfeil auf ihn. Auf dass die dem Christentum allzu sehr entfremdeten B�rger wieder ihren HErrn Gott 
wahrnehmen m�gen, den sie nach katholischer Wahrnehmung viel zu sehr ignorieren.

Ein Flugblatt sollte die Leute �ber diese merkw�rdige Aktion informieren:

Die katholische Kirche tr�gt sich ja schon seit einiger Zeit mit der Absicht, eine "Neuevangelisation" in den 
aus den religi�sen Traditionen entwichenen europ�ischen L�ndern abzuhalten. 2010 wurde dazu eine eigene 
Dienststelle im Vatikan eingerichtet, aber es laufen auch schon diverse Evangelisierungsprobeversuche. Wie in 
Wien, wo im Mai 2010 eine "Missionswoche" abgehalten wurde, zu der die Di�zese alle 660 ihr zugeh�rigen 
Pfarren in Wien und dem �stlichen Nieder�sterreich aufgerufen hatte, Apostelgeschichte 2010 hie� die Aktion, 
eine eigene Homepage wurde dazu eingerichtet:

Der f�r die Woche nach Pfingsten 2010 angesetzte Missionswoche gingen zwei Di�zesanversammlungen voraus, 
auf denen sich katholische Aktivisten dar�ber austauschten und ihre Aktionen vorbereiteten. Als Beobachter solch 
kirchlicher Pl�ne war man gespannt darauf, was dabei herauskommen w�rde. Das Ergebnis war f�r die katholi-
sche Kirche offenbar noch ern�chternder als man erwarten konnte. Auf der Site apg2010.at sollten die Berichte 
zur Missionswoche zu finden sein. Es waren Berichte zu finden, allerdings derartig wenige, dass sie nach einiger 
Zeit von der Site verschwanden und heute dort die "Missionswoche" keine direkte Erw�hnung mehr findet (zu-
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mindest f�rderte die Nachschau nichts mehr zutage). Damals waren von den 660 Pfarren der Di�zese lediglich 
zwanzig Berichte f�r die Homepage eingelangt, die gelieferten Bilder zeigten meist einige Leute, die Passanten ir-
gendwelche Flugbl�tter anboten, wie man damals auf apg2010.at sehen konnte.

links die gesamte Liste der Berichte, rechts ein Auszug (3 Bilder wurden hier weggelassen) aus dem Bericht der Pfarre Laa a.d.Taya

In der Erzdi�zese Wien war die Missionswoche somit ein Erzflop, nicht einmal im Di�zesan-Teil im schwarzen 
Nieder�sterreich verteilten sich katholische Missionare unters Volk und str�mten Glaubenssuchende zuhauf.

In der Steiermark versuchte man es anders

M�glicherweise kam man in der Di�zese Graz aufgrund der hier angef�hrten Wiener Erfahrungen zum Schluss, 
man sollte versuchen, den christkatholischen Glauben nicht so unvorsichtig unters Volk bringen zu wollen, also 
mit dem Einsatz von Missionaren, die sich tats�chlich hinstellten und die "frohe Botschaft" vom "Erl�ser Jesus" 
der Bev�lkerung zu verk�nden versuchten. Da war es doch viel einfacher, mit einer Handvoll Aktivisten, der tat-
kr�ftigen Unterst�tzung von Polizei und Feuerwehr auf �ffentlichen Verkehrsfl�chen Wegweiser zum katholi-
schen Jesus anzubringen. Das hatte einerseits den Vorteil, dass staatliche und halbstaatliche Institutionen einen 
wesentlichen Teil der Arbeit �bernahmen und andererseits keine Erfolgsabrechnung m�glich war. Wie sollte man 
schlie�lich beurteilen k�nnen, wieviele Leute "Christus geschaut" haben und ob sich die Schauer dabei was ge-
dacht h�tten und wenn ja, was?

Hier einige der X-Pfeile zum Christus-Schauen, sie zeigten auf Bildst�cke, Kapellen, Kirchen, Friedh�fe:
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Aus Facebook stammen diese beiden Bilder, die eine X-Maler-Brigade von hinten und bei der Arbeit zeigen:

Die steirische Presse berichtete ausf�hrlich �ber die Christus-X-Aktion, hier die KLEINE ZEITUNG vom 10.10.10:

Laut Interview mit dem Sprecher der Grazer Di�zese sollte mit dieser Aktion erreicht werden, dass die Leute se-
hen, mit wie vielen Christussen die Steiermark vollgepflastert ist. Dabei hatte seinerzeit der alte Gott Jehova (laut 
katholischer Lehre der Vater vom Jesus) in den ZEHN GEBOTEN verordnet: 2. Gebot: "Du sollst dir kein Gottesbild 
machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der 
Erde" (so steht es geschrieben in 2. Mose, 20,4). Dieses Gebot haben die Christen dann wegradiert und daf�r das 
alte 10. Gebot zweigeteilt (damit es wieder zehn sind), das hie� urspr�nglich (2. Mose 20, 17) so: "Du sollst nicht 
nach dem Haus deines N�chsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines N�chsten verlangen, nach seinem 
Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem N�chsten geh�rt." 



4

Hier hat man die Besitzt�mer der alten Patriarchen etwas auseinandergeteilt und den Besitz der Ehefrau vom Be-
sitz der H�user, Sklaven und Eseln abgetrennt. Ob es dazu ein neuen Verk�ndigung der ZEHN GEBOTE bedurfte 
oder der Hl. Geist die katholische Kirche diesbez�glich zielgenau erleuchtet hat, war leider nicht zu ergooglen. 
Aber genau genommen m�sste einem Gl�ubigen sogar das Fotografieren verboten sein (".. keine Darstellung von 
irgendetwas ..), nicht nur das Aufstellen von Jesusbildern! Aber das nur nebenbei.

Dieser theologische Aspekt ber�hrte auch den Herrn Di�zesansprecher nicht, die Leute sollten sehen, wie pr�sent 
der katholische Jesus in der katholischen Landschaft ist (einen Pr�senzwettbewerb mit dem islamischen Kopftuch 
verl�re der HErr Jesus trotzalledem), au�erdem ging es um die an der Stra�enbemalung tatbeteiligten Jugendli-
chen, Feuerwehr- und Rettungsleuten und schlie�lich um den Auftrag der Kirche, Jesus zu verk�nden.

Die katholische Kirche hat in einer Presseaussendung vom 9.10.2010 die ganze Aktion so dargestellt:

Irgendwas mittels Stra�enbemalung zu verk�nden, auf diese Idee k�nnten viele Leute kommen

Warum nicht? Wenn auf der Stra�e ein X auf den Jesus verweist, dann k�nnte so ein X ja auch auf W�rstlbuden, 
Trafiken, Wirtsh�user, Einkaufszentren und alles m�gliche verweisen. Also leget los und malet Xe auf die Stra-
�en, auf dass die Leute schauen! Stra�enerhaltungsdienst, Polizei und Feuerwehr helfen!

Was allerdings ein gewisses Problem sein d�rfte. Weil es gibt in �sterreich ja nicht nur die ZEHN GEBOTE, son-
dern auch eine Menge nichtkirchlicher Gesetze.

Zum Beispiel die inhaltlich ziemlich gottlose Stra�enverkehrsordnung:
� 55 StVO Bodenmarkierungen auf der Stra�e 
(1) Zur Sicherung, Leitung und Ordnung des flie�enden und des ruhenden Verkehrs k�nnen auf der Stra�e Bo-
denmarkierungen angebracht werden; sie k�nnen als L�ngsmarkierungen, Quermarkierungen, Richtungspfeile, 
Schraffen, Schriftzeichen, Symbole u. dgl. ausgef�hrt werden.
(2) L�ngs- oder Quermarkierungen, die ein Verbot oder Gebot bedeuten, wie Sperrlinien (� 9 Abs. 1), Haltelinien 
vor Kreuzungen (� 9 Abs. 3 und 4) und L�ngsmarkierungen, die dazu dienen, den Fahrbahnrand auszuzeigen 
(Randlinien), sind als nicht unterbrochene Linien anzuf�hren.
(3) L�ngs- oder Quermarkierungen, die dazu dienen, den Verkehr zu leiten oder zu ordnen (Leit- oder Ordnungs-
linien) und L�ngsmarkierungen, die dazu dienen, die Fahrbahn von anderen Verkehrsfl�chen, wie Einm�ndungen, 
Ausfahrten u. dgl., abzugrenzen (Begrenzungslinien), sind als unterbrochene Linien auszuf�hren.
(4) Sperrfl�chen sind als schr�ge, parallele Linien (Schraffen), die durch nichtunterbrochene Linien begrenzt sind, 
auszuf�hren. Parkverbote k�nnen mit einer Zickzacklinie kundgemacht werden.
(5) Wenn die Anlage einer Stra�e entsprechende Fahrman�ver zul�sst, kann unmittelbar neben einer Sperrlinie ei-
ne Leitlinie angebracht werden (� 9 Abs. 1). Wenn es die Verkehrsverh�ltnisse erfordern, dass in jeder Fahrtrich-
tung zumindest zwei Fahrstreifen durch Markierung gekennzeichnet werden, dann sind zum Trennen der Fahrt-
richtungen zwei Sperrlinien nebeneinander anzubringen.
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(6) Bodenmarkierungen, ausgenommen die Darstellung von Verkehrszeichen, sind in wei�er Farbe auszuf�hren; 
Zickzacklinien sind jedoch in gelber, Kurzparkzonen in blauer Farbe auszuf�hren. Wenn es erforderlich ist, eine 
durch Bodenmarkierungen zum Ausdruck gebrachte Verkehrsregelung vor�bergehend durch eine andere Rege-
lung zu ersetzen, sind die daf�r notwendigen Bodenmarkierungen in einer anderen Farbe auszuf�hren.
(7) Bodenmarkierungen k�nnen dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechend durch Be-
schichten der Fahrbahn, durch Aufbringen von Bel�gen, durch den Einbau von Kunst- oder Natursteinen oder von 
Formst�cken, durch Aufbringen von Fahrstreifenbegrenzern u. dgl. dargestellt werden.

Wenn man sich diesen Text ganz vorsichtig und behutsam durchliest, findet man eigentlich �berhaupt keinen 
Vermerk �ber Jesus und das Christus-Schauen! Der Gesetzgeber hat es doch glatt verabs�umt, gesetzlich f�r die 
Di�zese Graz vorzusorgen!

Im �55, Absatz eins hei�t es v�llig unmissverst�ndliche: "Zur Sicherung, Leitung und Ordnung des flie�enden 
und des ruhenden Verkehrs k�nnen auf der Stra�e Bodenmarkierungen angebracht werden; sie k�nnen als 
L�ngsmarkierungen, Quermarkierungen, Richtungspfeile, Schraffen, Schriftzeichen, Symbole u. dgl. aus-
gef�hrt werden." Kein Wort von Bodenmarkierungen f�r'n Jesus!

Die Di�zese Graz und die Feuerwehr Steiermark und die Polizei Steiermark und die Be-
zirkshauptmannschaften hatten wohl eine g�ttliche Vision. Gott der HErr hat die Stra�en-
verkehrsordnung berichtigt! In der Steiermark lautet der Absatz 1 des � 55 der Stra�enver-
kehrsordnung demnach so: "Zur Sicherung, Leitung, Ordnung des flie�enden und des 
ruhenden Verkehrs, sowie zum Christus-Schauen k�nnen auf der Stra�e Bodenmar-
kierungen angebracht werden; sie k�nnen als L�ngsmarkierungen, Quermarkierun-
gen, Richtungspfeile, Schraffen, Schriftzeichen, Symbole u. dgl. ausgef�hrt werden."

Daraufhin hatte man unter steirischen Regionsfreien ebenfalls eine Vision! 

Man k�nnte dann ja doch auch Gottlosigkeiten in Form von Bodenmarkierungen unters Volk bringen!
Man ging jedoch mangels atheistischer Gottheiten nat�rlich nicht davon aus, dass die �mter, Beh�rden und Feu-
erwehrkommandos auch auf atheistische Visionen so unverz�glich reagierten wie auf katholische Sehns�chte, 
endlich wieder ausreichende Zublicke auf die zahlreichen Jesusse im steirischen Lande zu erlangen. Aufschriften 
wie "No god" mit Hilfe der Feuerwehr und unter sichernder Bewachung durch Polizeistreitkr�fte auf die steiri-
schen Bundes-, Landes- und Gemeindestra�en malen zu d�rfen, das 
erforderte vermutlich schon ein bisschen Aufwand an Beh�rdenwe-
gen. Aber durchsetzbar muss solches nat�rlich sein! Zwar tr�ge eine 
Bodenmarkierung "No god" sicherlich nicht "zur Sicherung, Leitung, 
Ordnung des flie�enden und des ruhenden Verkehrs" bei, aber das 
tun ja die Christus-Xe auch nicht! Und die Staatsb�rger sind vor dem Gesetz alle gleich! Wenn die Kirche religi�-
se Bodenmarkierungen anbringen darf, dann d�rfen Atheisten atheistische Bodenmarkierungen anbringen! Wenn 
es im kirchlichen Fall egal ist, was im Gesetz steht, dann muss es auch im atheistischen Fall egal sein!

Was macht man da? Man fragt auf den Bezirkshauptmannschaften nach!

Genau das versuchte in der Folge der ZENTRALRAT DER KONFESSIONSFREIEN! 
An die Bezirkshauptmannschaften gingen Anfragen hinaus:

Betrifft: Anfrage bez. der Durchf�hrung einer Markierungsaktion seitens des Zent-
ralrates der Konfessionsfreien (..)

Zwischen dem 8. und 10. Oktober hat auf steirischen Stra�en eine Markierungsak-
tion stattgefunden, die von der Di�zese Graz-Seckau organisiert wurde (..). Dabei 
wurden nach Informationen der Kathpress �auf rund 1000 Objekte sowie auf 4000 
Marterl und Kreuze (..) aufmerksam gemacht�. Diese Aktion wurde mit der Unter-

st�tzung und tatkr�ftiger Hilfe des Kurato-
riums f�r Verkehrssicherheit, des Landes-
feuerwehrverbands Steiermark und der 
Feuerwehren, des Stra�enerhaltungsdiens-
tes des Landes Steiermark und der Polizei 
organisiert und durchgef�hrt.

Der Zentralrat der Konfessionsfreien ist 
die Vertretung der Konfessionsfreien, de-
ren Zahl best�ndig steigt und im Januar 
2010 bereits bei etwa 23 % lag (siehe Gra-
fik). Mit fast zwei Millionen stellen die 
Konfessionsfreien die zweitgr��te Welt-
anschauungsgruppe �sterreichs dar, weit 
vor den Muslimen und den Protestanten.
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Wir Konfessionsfreie m�chten die Markierungsaktion der Di�zese Graz-
Seckau aufgreifen und jene Freiheiten und M�glichkeiten in Anspruch neh-
men, die der katholischen Kirche dabei gew�hrt wurden. Wir m�chten daf�r 
auf das Sujet zur�ckgreifen, das wir f�r unsere erste Werbekampagne im Jahr 
2009 verwendet haben (siehe Sujet).

Unser Vorhaben sowie die Anfrage, die wir an Sie richten, werden m�glicher-
weise als ungew�hnlich und verwunderlich angesehen werden. Wir st�tzen 
uns dabei auf jene Rechte, die nicht nur den Katholiken oder Gl�ubigen im 
Allgemeinen zustehen, sondern auch jenen Menschen, die ihr Leben frei von 
jedweder religi�sen Bindung gestalten. Es gilt in einer Demokratie der Gleich-
heitsgrundsatz, der u. a. in den folgenden gesetzlichen Bestimmungen veran-
kert ist:
1. Europ�ische Menschenrechtskonvention (welche seit 1964 Verfassungsrang 
hat) – Art. 10 (Freiheit der Meinungs�u�erung) Art. 14 (Verbot der Benachteiligung);
2. Charta der Grundrechte der Europ�ischen Union [welche am 1. Dezember 2009 gemeinsam mit dem Inkrafttre-
ten des Vertrags von Lissabon Rechtskraft erlangt hat] – Art. 10 (Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) –
Art. 21 (Nichtdiskriminierung).

Wir m�chten in diesem Zusammenhang die Tatsache nicht unerw�hnt lassen, dass die Di�zese Graz-Seckau sich 
letztes Jahr insofern positiv zu unserer ersten Werbekampagne ge�u�ert hatte, als sie auf das demokratische 
Grundrecht der Meinungsfreiheit hingewiesen hatte:
Die Meinungsfreiheit in einer offenen, pluralen Gesellschaft ist auch uns als Kirche heilig. Diese Freiheit st��t –
so wie auch andere – nur dort an Grenzen, wo sie zur Unfreiheit von anderen Menschen oder Gruppen wird. In 
dieser Kampagne sehe ich diese Gefahr nicht.
Georg Plank (Leiter des Amtes f�r �ffentlichkeitsarbeit) – 10. Juni 2009

Wir ersuchen in diesem Sinne um Ihre Unterst�tzung bei der Realisierung unserer Markierungsaktion.

Wie bei der Aktion der katholischen Kirche w�rden wir zweierlei von Ihnen brauchen:
1. die offizielle Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft, die f�r die Durchf�hrung der Aktion notwendig ist;
2. die Bereitstellung jener Feuerwehrleute und Polizeibeamte, die f�r die Gew�hrleistung der Sicherheit sowohl 
unserer Leute als auch aller Verkehrsteilnehmer als notwendig erachtet werden.

Die Unterst�tzung und Kooperation der Bezirkshauptmannschaft w�re ein wundersch�nes Beispiel gelebten Welt-
anschauungspluralismus und somit f�r viele ein Vorbild daf�r, wie in einer Demokratie Religionsfreiheit und ge-
genseitige Toleranz f�r die verschiedenen philosophischen und religi�sen �berzeugungen umgesetzt werden k�n-
nen.

Wir bedanken uns sehr herzlich im Voraus f�r Ihr demokratisches Verst�ndnis und verbleiben mit freundlichen 
und demokratischen Gr��en,

Univ. Prof. Dr. Heinz Oberhummer - Vorsitzender des Zentralrates der Konfessionsfreien �sterreichs

Dieses Schreiben ging am 24. Oktober 2010 an die Bezirkshauptmannschaften, an das Verkehrsreferat der Stadt 
Graz, an den Leiter des Landesstelle Steiermark des Kuratoriums f�r Verkehrsicherheit, an den Landesfeuerwehr-
verband Steiermark, an den steirischen Stra�enerhaltungsdienst.

Nun wartete man auf die Antworten der angefragten Beh�rden und Dienststellen.

Rasch kam die Antwort der BH Murau: "Sehr geehrter Herr Univ. Prof. Dr. Oberhummer, zu Ihrem Schreiben 
vom 24. 10. 2010 teile ich Ihnen mit, dass f�r die von Ihnen angef�hrte Aktion der Di�zese Graz-Seckau keine 
Bewilligung durch die Bezirkshauptmannschaft Murau erteilt worden ist. Es er�brigt sich daher auf weitere Frage-
stellungen in diesem Zusammenhang einzugehen."

Die BH Leibnitz lie� wissen: "Sehr geehrter Herr Dr.Oberhummer! Seitens der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz 
wurde f�r die Aktion der katholischen Kirche keine Bewilligung erteilt. Es gab auch keine Bereitstellung von 
Feuerwehrleuten und Polizeibeamten. Eine solche obliegt nicht dem Bezirkshauptmann."

Und so antworteten auch andere BHs. Die katholische Kirche besitzt offenbar ein eigenes Kirchenrecht im Stra-
�enverkehr. Aber nicht einmal im Konkordat steht was davon. Stra�en sind weltliche Einrichtungen, Stra�en ste-
hen nicht unter kirchlicher Verwaltung oder im kirchlichen Verf�gungsbereich.

Das Magistrat Graz teilte mit: "Sehr geehrter Herr Univ. Prof. Dr. Oberhummer, es darf Ihnen aufgrund Ihrer 
Anfrage zur Kenntnis gebracht werden, dass f�r die gegenst�ndlichen Markierungen von der Stadt Graz keine Ge-
nehmigungen erteilt wurden. Es ist daher auch nicht daran gedacht davon abzugehen und dem Zentralrat der Kon-
fessionsfreien eine derartige Bewilligung zu erteilen zumal dann zu bef�rchten ist, dass derartige Aktionen zu ei-
ner Flut von weiteren Antr�gen f�hren w�rden und dies nicht mehr mit der StVO vereinbar w�re." Warum hat 
man dann in Graz die Bemalung nicht verhindert, obwohl man wusste, dass sie gesetzeswidrig ist?
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Eine Ausnahme gab es: Die Bezirkshauptmann-
schaft F�rstenfeld antwortete telefonisch auf die 
Anfrage des Zentralrates und teilte dem Zentralrats-
Sprecher Prof. Oberhummer mit, dass im Bezirk 
F�rstenfeld nicht nur der Di�zese keine Bewilli-
gung erteilt, sondern auf �ffentlichen Verkehrsfl�-
chen auch keine Christus-Schauen-Pfeile ange-
bracht worden w�ren, daher die diesbez�gliche An-
frage des Zentralrates keine Grundlage habe. Be-
merkenswert, in der Steiermark gibt's (inklusive 
Graz) 17 Bezirke und nur in einem einzigen Bezirk 
sind der Bezirkshauptmannschaft die Bestim-
mungen der Stra�enverkehrsordnung bekannt 
und auch, dass diese selbst f�r eine heilige Insti-
tution wie die katholische Kirche Geltung haben.

Das Kuratorium f�r Verkehrssicherheit antwortete: "Sehr geehrter Herr Universit�tsprofessor, bei der von Ih-
nen beschriebenen Aktion bestand die Unterst�tzung durch das Kuratorium f�r Verkehrssicherheit lediglich darin, 
Sicherheitsaspekte, die beim Betreten der Fahrbahn zu ber�cksichtigen sind, in einem Leitfaden zusammenzufas-
sen. Betreffend Ihr Anliegen bitte ich Sie, sich mit den Verantwortlichen des Amtes der Steierm�rkischen Landes-
regierung in Verbindung zu setzen."

Eine immerhin inhaltliche interessante Antwort gab der Landesstra�enerhaltungsdienst: "Sehr geehrter 
Herr Universit�tsprofessor! Bezugnehmend auf ihr oben angef�hrtes Mail darf ich ihnen miteilen, das bei der ge-
genst�ndlichen Markierungsaktion auf Marterl, Kapellen, Kreuzzeichen etc. entlang der Stra�e hingewiesen wur-
de. Dabei handelt es sich nicht um eine Meinungs�u�erung oder �hnliches, sondern lediglich um den Hinweis auf 
bereits bestehende Zeichen entlang bzw. neben der Stra�e. Es ist daher auch nicht m�glich auf etwas nach ihrer 
Meinung nicht Existierendes hinzuweisen und kann daher ihrem Ansuchen nicht n�her getreten werden."

Also m�sste nach dieser Ansicht zuerst eine Litfa�s�ule, eine Plakatwand errichtet werden, wo "no god" drauf-
steht, dann k�nnte auch ein Hinweispfeil auf die Stra�e gemalt werden. Somit k�nnte aber jeder W�rstlstand, je-
des Wirtshaus einen Hinweis in Form einer Bodenmarkierung auf die Stra�e malen. Ob solche Bodenmarkierun-
gen allerdings zur "Sicherung, Leitung, Ordnung des flie�enden und des ruhenden Verkehrs" (� 55,1 Stra�enver-
kehrsordnung) beitr�gen, darf angezweifelt werden. Der antwortende Hofrat Mag. Karl Lautner m�sste von be-
rufswegen die Stra�enverkehrsordnung eigentlich kennen, er h�tte schreiben m�ssen, "no god"-Aufschriften und 
Markierungsaktion f�r Marterl, Kapellen, Kreuzzeichen dienten nicht der "Sicherung, Leitung, Ordnung des flie-
�enden und des ruhenden Verkehrs" und deshalb d�rften solche Hinweise als Bodenmarkierung nicht angebracht 
werden. Aber dann h�tte sich vermutlich die Frage aufgeworfen, ob no god nicht der "Sicherung, Leitung, Ord-
nung des flie�enden und des ruhenden Verkehrs" dient und Xschon? Wie h�tte der Herr Hofrat das wohl er-
kl�rt?

Interessant dazu auch: "Stra�enverkehrsordnung � 35. Vermeidung von Verkehrsbeeintr�chtigungen. (1) Die 
Beh�rde hat, wenn es die Sicherheit des Stra�enverkehrs erfordert, die Besitzer von Gegenst�nden, die auf der 
Stra�e oder auf Liegenschaften in der Umgebung der Stra�e angebracht sind und durch ihre Beschaffenheit oder 
Lage oder durch die Art ihrer Anbringung oder ihrer Anordnung geeignet sind, die Sicherheit des Stra�enverkehrs 
zu beeintr�chtigen, durch Bescheid zu verpflichten, a) die Lage oder die Art der Anbringung oder die Anordnung 
des Gegenstandes so zu �ndern, dass die Sicherheit des Stra�enverkehrs nicht weiter beeintr�chtigt wird, oder b) 
wenn eine in lit. a bezeichnete �nderung nicht ausreicht, die Gegenst�nde zu beseitigen. (2) Eine Beeintr�chti-
gung der Sicherheit des Stra�enverkehrs durch die in Abs. 1 bezeichneten Gegenst�nde ist insbesondere dann an-
zunehmen, wenn sie die Stra�enben�tzer blenden, die freie Sicht �ber den Verlauf der Stra�e oder auf Einrichtun-
gen zur Regelung oder Sicherung des Verkehrs behindern oder mit solchen Einrichtungen, insbesondere mit Stra-
�enverkehrszeichen oder mit Lichtzeichen (� 38), verwechselt werden k�nnen oder die Wirkung solcher Einrich-
tungen herabmindern. (3) Die Beh�rde hat auf Antrag dessen, 
der einen im Abs. 1 bezeichneten Gegenstand anzubringen be-
absichtigt, durch Bescheid festzustellen, ob durch die Ver-
wirklichung des Vorhabens eine Beeintr�chtigung der Sicher-
heit des Stra�enverkehrs im Sinne des Abs. 2 zu erwarten ist."

Aus dem Flugblatt auf Seite 1 stammt das nebenstehende Bild-
chen. Was, wenn nun ein Autofahrer den Pfeil und das Chris-
tus-X mit einem Stra�enverkehrszeichen, einem Richtungs-
pfeil verwechselt, nach rechts lenkt, die Kapelle rammt und 
dabei sein Auto ruiniert? Wer ist dann daf�r verantwortlich? 
Der Herr Hofrat vom Landesstra�enerhaltungsdienst? Die 
Feuerwehr? Die Polizei? Die Bezirkshauptmannschaft? Jesus 
Christus?
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Fragen
Wem obliegt die Bereitstellung von Polizeibeamten und Feuerwehrleuten?

- 2010-11-03 - Antwort Bezirkshauptmannschaft Leibnitz
Es gab keine Bereitstellung von Feuerwehrleuten und Polizeibeamten. Eine solche obliegt nicht dem Be-
zirkshauptmann.

- Wem obliegt die Bereitstellung von Polizeibeamten?
- Wem obliegt die Bereitstellung von Feuerwehrleuten?
- Auskunft vom Bundesministerium f�r Inneres — 2010-11-08

Veranstaltungswesen ist Angelegenheit der Bundesl�nder
Amt der Landesregierung (Polizeidirektion)
Bezirkshauptmannschaften (Bezirksverwaltungsbeh�rden)
Diese entscheiden, ob eine Veranstaltung �berwacht werden muss und mit wie viel Polizeibeamten
Eher unvorstellbar, dass Gemeinden �ber die Bereitstellung von Polizeibeamten verf�gen

- Auskunft vom Amt der steierm�rkischen Landesregierung — 2010-11-08 — Dr. Harald Hanik
Bundespolizeidirektion in Graz und Leoben
Bezirkshauptmannschaft
Kann eventuell auch die Gemeinde sein (selten)
Die Beh�rde schreibt vor, wie viele Polizeibeamte zur Verf�gung gestellt wird
Bezirkshauptmannschaften
- War die Markierungsaktion der Di�zese in der Bezirkshauptmannschaft XY illegal?

Antworten
Verkehrsministerium – Claus Ritzal – 2010-11-05

- Markierungen durch Dritte bed�rfen einer Genehmigung von der Bezirkshauptmannschaft oder der Lan-
desregierung.

- Die Tatsache, dass der Veranstalter der Aktion eine K�rperschaft �ffentlichen Rechts ist – wie die katho-
lische Kirche –, macht �brigens keinen Unterschied. Er ist nicht Stra�enerhalter und ben�tigt auf jeden 
Fall eine Genehmigung.

- �Es muss irgendeine Stelle das abwiegen, was f�r die Allgemeinheit wichtig ist�; �Wichtigkeit und Be-
darf m�ssen dazu bestehen�

- Die verwendeten Materialen m�ssen gewissen Anforderungen erf�llen (Sicherheitsanforderungen: Grif-
figkeit bei Regen oder Feuchtigkeit usw.).

- Sollte eine Markierungsaktion ohne Genehmigung des Stra�enerhalters oder der Bezirkshauptmannschaft 
durchgef�hrt worden sein, ist es anzunehmen, dass diese illegal ist.

- Die Bezirkshauptmannschaft m�sste sagen, ob eine solche Aktion, die ohne ihre Genehmigung durchge-
f�hrt worden ist, illegal ist und die n�chsten Schritte setzen (Entfernung...).

- Der Veranstalter dieser Aktion m�sste aufgefordert werden, auf eigene Kosten die Markierungen zu ent-
fernen, also die Fahrbahn in den Ursprungszustand zur�cksetzen.

- Im Falle eines Unfalls auf Grund einer Markierung (in dem Fall der katholischen Kirche) z. B. wegen 
fehlender Griffigkeit k�nnte der Stra�enerhalter zur Rechenschaft gezogen werden.

Landesregierung Vorarlberg – Hr. G�nther Abbrederis – 2010-11-05
- Zust�ndigkeit f�r die Erteilung von Genehmigungen: Land oder Gemeinden. Die Bezirkshauptmann-

schaft ist kein Stra�enerhalter.
- Zust�ndigkeit f�r eine Anzeige: nicht die Gemeinde sondern die Bezirkshauptmannschaft.
- Aus Vorarlberg hei�t es: Markierungen durch Dritte sind grunds�tzlich verboten und es gibt gar keine 

Ausnahmen. Sollte so etwas vorgekommen sein, sind diese Markierungen v�llig illegal – egal von wem 
sie angebracht wurden.

Landesregierung Steiermark — Auskunft zur Feuerwehr  – 2010-11-05
- Die Feuerwehr ist eine �ffentliche Beh�rde (K�rperschaft des �ffentlichen Rechts). Sie wird durch die 

Feuerschutzsteuer finanziert, d. h. von allen B�rgern.
Legal oder illegal?
Bewilligung – Wer ist f�r die Erteilung von Genehmigungen zust�ndig?
Stra�enerhalter — Wer ist der Stra�enerhalter?

Conclusio
Markierungsaktion der Di�zese war illegal
�ffentliche Organe – darunter die Polizei! – sind an einer illegalen Aktion beteiligt worden

- Durch die Bereitstellung von Polizeibeamten und Feuerwehrleuten haben sich diese an einer illegalen 
Aktion beteiligt
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Was wÄre gesetzlich zulÄssig?
Die Stra�enverkehrsordnung sieht im � 53 vor, dass "Hinweistafeln" aufgestellt werden d�rfen. Darunter 
fallen z.B. die Kennzeichnungen von Parkpl�tzen, von Schutzwegen, Hinweise auf Tankstellen oder Pannenhilfe 
und auch die oft an Ortseinfahrten stehenden Tafeln mit den Beginnzeiten von Gottesdiensten. Au�erdem fallen 
die Zeichen f�r Einbahnstra�en, Ende der Autobahn, Ende der Fu�g�ngerzone etc. und auch die Wegweiser und 
Vorwegweiser unter diesen Paragrafen.

Direkt in Frage k�me der Absatz 13d: "Wegweiser zu Lokal- oder Bereichszielen. Diese Zeichen zeigen im Be-
reich einer Kreuzung die Richtung an, in der bedeutende Ziele innerhalb eines Ortsgebietes oder Gebiets- oder 
Landschaftsziele liegen. Ein Zeichen dieser Art und Ausf�hrung ist auch zu verwenden, wenn die Richtung zu 
Seilbahnen und Liften angezeigt wird. Diese Zeichen d�rfen auch nur auf der linken Stra�enseite angebracht wer-
den, wenn dies eine bessere Erkennbarkeit erwarten l�sst. Auf den Zeichen k�nnen auch Symbole und Entfernun-
gen angegeben werden. Ist auf einem solchen Zeichen ein Symbol f�r eine bestimmte Fahrzeugart angebracht, so 
bedeutet dies, dass der Wegweiser nur f�r Fahrzeuge der betreffenden Fahrzeugart gilt."

Der Zweck dieses Absatzes des � 53 ist es, durch Hinweise unn�tigen Suchverkehr zu vermeiden. Ob Hinweista-
feln zum Christusschauen diesem Zwecke dienen, ist allerdings zweifelhaft, weil es nicht sehr viel Suchverkehr 

geben wird, der durch Sehnsucht nach dem Anblick von Christussen 
ausgel�st w�rde, was wohl auch grunds�tzliche rechtliche Probleme 
ausl�ste: Ist ein Marterl mit einem Jesus ein bedeutendes Ziel im Sinne 
� 53 (13d) StVO? Diese Tafeln bed�rfen au�erdem fallweise auch der 
privatrechtlichen Zustimmung der jeweiligen Gemeindebeh�rde, das 

Tafelaufstellen ginge somit schwerlich in einer (fast) landesweiten selbstherrlichen Huschhusch-
Aktion. Auf den Hinweisschildern lie�en sich aber auch genauere Angaben anbringen, wo exakt 
der liebe Jesus zu erschauen w�re und die Tafeln blieben lange Zeit erkennbar und nicht nur ein 
paar Wochen wie bei den Jesus-Bodenmarkierungen zwecks Leitung des gesetzlich nicht vorge-
sehenen Jesus-Schau-Verkehrs. Andererseits h�tten die Stra�enbenutzer dann auch l�nger Zeit, 
um dar�ber den Kopf zu sch�tteln und zu lachen. Aber fragen k�nnte die Di�zese ja einmal und 
sich Kostenvoranschl�ge f�r solche Hinweisbeschilderungen einholen.

Was lernen wir daraus?
Wir lernen wieder einmal: Die katholische Kirche ist nicht nur keine Religionsgemeinschaft wie ein gutes Dut-
zend andere, die katholische Religion ist nicht nur nicht vom Staat getrennt, sondern f�r die katholische Kirche 
gelten bei Bedarf keine Gesetze, sie kann tun, was sie will. Wenn sie - entgegen der glasklaren Bestimmungen des 
� 55 der Stra�enverkehrsordnung zu den Bodenmarkierungen - Jesuspfeile auf die Stra�en malen will, dann ste-
hen �ffentliche Einrichtungen als Helfershelfer f�r solche offensichtliche Gesetzesverletzungen zur Verf�gung. 
Keine Beh�rde ist daf�r zust�ndig, solche Schmierereien auf �ffentlichem Gut, auf �ffentlichen Verkehrswegen 
zu unterbinden. 

Bodenmarkierungen dienen laut Stra�enverkehrsordnung ausschlie�lich zur Sicherung, Leitung und Ord-
nung des flie�enden und des ruhenden Verkehrs, ein anderer Grund ist gesetzlich nicht vorgesehen. Es ist 
weder vorgesehen, mittels Bodenmarkierungen Botschaften zu verbreiten, noch auf diese Weise Hinweista-
feln zu ersetzen. F�r die katholische Kirche besteht der Verdacht des Gesetzesbruchs und f�r die involvier-
ten �mter, Beh�rden und Institutionen die Vermutungen, sie h�tten ihre Rechtspflichten nicht erf�llt, zum 
Gesetzesbruch beigetragen, m�glicherweise h�tten Beamte ihre Amtsgewalt missbraucht. Es gilt nat�rlich 
die Unschuldsvermutung. Dieser Vermutung folgend sind die Stra�en und Pl�tze in der Steiermark zu ih-
ren Christus-Schauen-Bodenmarkierungen gekommen wie die ber�hmte Jungfrau Maria zum Jesuskind, 
unschuldig und jungfr�ulich. Trotz un�bersehbarer Gesetzeswidrigkeit.

Jetzt ein halbes Jahr sp�ter sind die Spuren der steirischen Evangelisationsaktion vom Oktober 2010 gro�teils 
dank der Witterungseinwirkung verschwunden. In der Steiermark kann man sich meistenorts wieder darauf ver-
lassen, dass Bodenmarkierungen ausschlie�lich dem gesetzlichen Zweck der Sicherung, Leitung und Ordnung des 
Verkehrs dienen und nicht der religi�sen Propaganda. Aber vielleicht reiten die Jesus-Schauer n�chsten Herbst 
wieder? In der Steiermark? Oder in einer anderer Di�zese? Wir werden aufpassen …

Erwin Peterseil unter Verwendung der von Philippe Lorre 
f�r den ZENTRALRAT DER KONFESSIONSFREIEN erfassten Unterlagen


